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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Alternativenergien

Mit einer Motion wollte Thomas de Courten (svp, BL) den Bundesrat beauftragen, im
Gesetz einen Mindestabstand von Windkraftanlagen zu Siedlungsgebieten vom
Zehnfachen der Höhe der Anlagen festzulegen – so wie dies in anderen Ländern bereits
vorgeschrieben sei. Er wolle damit Menschen und Tiere vor Schallbelastungen schützen
und die Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Bevölkerung erhöhen. Die
Zehnfachregel trage zudem der Entwicklung von immer grösser werdenden
Windkraftanlagen Rechnung und vergrössere den Abstand dementsprechend. Der
Nationalrat folgte jedoch im Sommer 2019 der Empfehlung des Bundesrates und lehnte
die Einführung einer nationalen gesetzlichen Grundlage für Mindestabstände von
Windkraftanlagen zu Siedlungsgebieten mit 123 gegen 65 Stimmen bei 2 Enthaltungen
ab. Umweltministerin Simonetta Sommaruga verwies auf die bestehenden gesetzlichen
Regelungen wie die Lärmschutzverordnung (LSV) und die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP), welche bereits vor der Realisierung eines Projekts die Auswirkungen auf die
Umwelt prüfen. Beide Gesetze würden deshalb schon heute dafür sorgen, dass die
Bevölkerung ausreichend vor Lärmstörungen geschützt werde. Zudem würde ein
Abstand von 1500 Metern – wie dies der Motionär fordere – die ausgewiesenen
Potenzialgebiete aus dem Konzept Windenergie um zwei Drittel reduzieren, so der
Bundesrat in seiner Stellungnahme. 1

MOTION
DATUM: 04.06.2019
MARCO ACKERMANN

Im Rahmen der Behandlung einer parlamentarischen Initiaitve Kamerzin (cvp, VS; Pa.Iv.
20.441) beschloss die UREK-NR im Herbst 2020 deutlich mit 21 Stimmen zu 1 Stimme
bei 1 Enthaltung eine eigene Motion zur Erhöhung der Planungssicherheit bei
erneuerbaren Energievorhaben einzureichen. Die Energiekommission wollte damit die
Realisierung von erneuerbaren Energieprojekten von nationalem Interesse
vereinfachen und beschleunigen, indem solche Anlagen bereits in der Gesamtplanung
einer Interessenabwägung zwischen Nutzungs- und Umweltinteressen unterzogen
werden. Die langwierigen Prozesse im konkreten Bewilligungsverfahren würden damit
entfallen, da Verbände und Kantone bereits bei der übergeordneten Gesamtplanung
einbezogen würden. Bei den Investorinnen und Investoren in erneuerbare
Energieprojekte könne damit Investitionssicherheit geschaffen werden, erhoffte sich
die Kommission weiter. Im Gegensatz zur parlamentarischen Initiative Kamerzin, die
erneuerbare Energieprojekte von nationalem Interesse grundsätzlich als vorrangig
einstufen möchte, wollte die UREK-NR mit der Motion diese Interessenabwägung
zwischen Nutzungs- und Umweltinteressen nicht aushebeln, sondern diese Abwägung
in eine übergeordnete Stufe (Gesamtplanung) versetzen. In seiner Stellungnahme Ende
November 2020 begrüsste der Bundesrat die Absicht der Kommission zur
Beschleunigung der Verfahren, verwies aber auf die fehlenden Kompetenzen des
Bundes für die Erstellung verbindlicher Raumpläne im Bereich der
Energieerzeugungsanlagen. Er empfahl die Motion deshalb zur Ablehnung, merkte aber
an, dass er bei einer allfälligen Annahme im Erstrat einen Abänderungsantrag im
Zweitrat beantragen werde, damit der Bund künftig die Bestrebungen der Kantone
besser fördern und koordinieren könne. 2

MOTION
DATUM: 27.10.2020
MARCO ACKERMANN
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Umweltschutz

Luftreinhaltung

Zum Problem der Giftstoffe in der Raumluft überwies der Nationalrat eine Motion
Nauer (sp, ZH) in Postulatform sowie ein Postulat Leuenberger (sp, ZH) (Po. 86.924), das
den Nachweis der Unschädlichkeit der in Innenräumen und an Möbeln verwendeten
Stoffe durch die Produzenten verlangt. Die Vernehmlassung über eine Ergänzung der
Stoffverordnung im Hinblick auf das Asbestproblem stiess auf unterschiedliches Echo.
Während die Kantone den Verordnungsentwurf mehrheitlich begrüssten und allenfalls
eine Verschärfung der vorgesehenen Bestimmungen wünschten, wiesen der SGB und
verschiedene Umweltschutzorganisationen den Anhang «Asbest» als unannehmbar
zurück, da er einseitig auf bloss wirtschaftliche Interessen von Industrie und Handel
ausgerichtet sei. Vor allem verfehle er den eigentlichen Zweck, den Ersatz von
Asbestprodukten durch ungefährliche Produkte zu beschleunigen. Ebenfalls gegen die
vehemente Opposition der Gewerkschaften nahm das Parlament Kenntnis von einem
Bericht des Bundesrates, der ein internationales Übereinkommen über die Sicherheit
bei der Verwendung von Asbest aus rechtlichen Gründen zur Ablehnung empfahl. Die
schweizerische Gesetzgebung entspricht den strengen Anforderungen des
Vertragswerks nicht in allen Teilen, weil sie bei der Anwendung der Schutzmassnahmen
auch die wirtschaftliche Tragbarkeit berücksichtigt. 3

MOTION
DATUM: 20.03.1987
KATRIN HOLENSTEIN

Allgemeiner Umweltschutz

Eine Motion (92.3542) Bundi (sp, GR), welche die Einführung der
Umweltverträglichkeitsprüfung bei der Bewilligung von Golfplätzen forderte, wurde als
Postulat überwiesen. Auf Antrag des Bundesrates wurden allerdings zwei Forderungen
betreffend die kantonalen Kompetenzen bis zur Inkraftsetzung einer erweiterten
Verordnung zur Umweltverträglichkeitsprüfung sowie die Bestimmung betreffend
überregionale Raumverträglichkeit herausgestrichen. Eine Motion (92.3097) Baumann
(gp, BE), welche vom Bundesrat eine «Umweltverträglichkeitsprüfung» der gesamten
schwer überblickbaren Agrargesetzgebung verlangte, wurde — auf Antrag des
Bundesrats — als Postulat überwiesen. Der Nationalrat nahm hingegen eine Motion
(92.3402) Cavadini (fdp, TI) für ein beschleunigtes und verbessertes Verfahren bei der
Umweltverträglichkeitsprüfung mit 57 zu 33 Stimmen an. Der Vorstoss verlangte
insbesondere die explizite Regelung der Koordinationspflicht im Gesetz, die Vorgabe
von Zielen resp. Grenzwerten für die Prüfung von Projekten sowie die Pflicht für die
Interessenten oder potentiellen Beschwerdeführer, sich von Anfang an am Verfahren zu
beteiligen. Letzterer Aspekt des Begehrens wurde nur als Postulat überwiesen. 4

MOTION
DATUM: 01.12.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Le Conseil des Etats a transmis une motion Cavadini (prd, TI), déjà acceptée en 1993 par
la grande chambre, demandant au Conseil fédéral de proposer une modification de la
loi sur la protection de l'environnement afin de simplifier et d'accélérer la procédure
concernant l'étude d'impact sur l'environnement. 5

MOTION
DATUM: 02.06.1994
SERGE TERRIBILINI

Le Conseil national a transmis comme postulat une motion Gonseth (pe, BL) demandant
que les installations utilisant des organismes génétiquement modifiés soient
obligatoirement soumises à l'étude d'impact sur l'environnement. 6

MOTION
DATUM: 17.06.1994
SERGE TERRIBILINI

1) AB NR, 2019, S. 933 ff.; BLZ, 6.6.19
2) Medienmitteilung UREK-NR vom 27.10.20; Mo. 20.4268
3) AB NR, 1987, S. 1817 ff.; AB NR, 1987, S. 507 f.; AB NR, 1987, S. 523; AB SR, 1987, S. 430 ff.; AS, 1988, S. 80; BBI, 1987, II, S.
1336 ff.; BZ, 5.1. und 16.1.87; TA, 13.1.87; Brückenbauer, 21.1.87; BüZ, 13.2.87; 24 Heures, 26.2.87; Bund, 4.3.87; SZ, 4.3.87; NZZ,
4.8.87; SHZ, 6.8.87; Lib., 22.8.87; BaZ, 22.8, 28.8. und 9.12.87; Presse vom 18.12.87.; SGU-Bulletins, 1987, Nr. 1; Verhandl. B.
vers., 1987, IV, S. 76; Verhandl. B. vers., 1987, IV, S. 96
4) AB NR, 1993, S. 1379 ff.; AB NR, 1993, S. 1383 ff.; AB NR, 1993, S. 2120 ff.; NZZ, 1.12.93
5) BO CE, 1994, p. 490 s.
6) BO CN, 1993, p. 1380 s.; BO CN, 1994, p. 1188 s.
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